
Gute Luft liegt uns am Herzen.
Am 4. Januar 2010 wurde in Osnabrück wie auch 
in mittlerweile 42 anderen deutschen Städten die  
Umweltzone eingeführt. Dies war erforderlich, um 
die europaweit geltenden Grenzwerte für Feinstaub 
und Stickstoffdioxid einzuhalten. Es dürfen seit­
dem nur noch Fahrzeuge in den 
ausgewiesenen Bereich in der 
Innenstadt fahren, die eine 
bestimmte Abgasnorm erfüllen 
– ab dem 03. Januar 2011 nur 
noch mit gelber oder grüner 
Plakette. Für die Menschen in 
Osnabrück ist das ein wichtiger 
Schritt in Richtung gesündere Luft. 
Denn auf das Konto des Straßen­
verkehrs gehen schädliche Stoffe wie vor 
allem Stickoxide und Feinstaub. Diese Stoffe 
werden durch die Einführung der Umweltzone 
reduziert. Eine Entlastung nicht nur für Anwohner 

viel befahrener Straßen in der Innenstadt: 
Alle, die sich in der Stadt aufhalten, profi­
tieren von der verbesserten Luftqualität. 
Osnabrück atmet durch!

Zwei weitere Schritte zum Ziel.
Stufe 2 – ab dem 3. Januar 2011: 
freie Fahrt für Fahrzeuge mit einer grünen oder 
gelben Plakette. Fahrzeuge ohne oder mit roter 
Plakette haben keine Zufahrt in die Umweltzone.

Stufe 3 – ab dem 3. Januar 2012: 
Nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette dürfen in 
die Umweltzone fahren.
 
Mit der stufenweisen Einführung haben viele Halter 
von Diesel-Pkw und Transportern, deren Fahrzeuge 
noch nicht die entsprechende Abgasnorm erfüllen, 
die Möglichkeit, mit einer Rußpartikelfilternach­
rüstung, eine gelbe Plakette zu bekommen bezie­
hungsweise eine Plakettenfarbe besser zu werden: 
von gelb zu grün. 

   

Stadt Osnabrück, Der Oberbürgermeister, 
Fachbereich Umwelt, Postfach 4460,  
49034 Osnabrück, E-Mail: umwelt@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de/umweltzone

Änderungen in 2011

Ab dem 3. Januar 2011:

nur noch mit gelber  

oder grüner Plakette  

in die Umweltzone



Freie Fahrt für  
Fahrzeuge mit Plakette.
Ihre Umweltplakette am Fahrzeug ist sozusagen 
die Eintrittskarte in die Umweltzone. Sie gibt 
deutlich zu erkennen, welche Abgasnorm Ihr  
Fahrzeug erfüllt. Je nach Schadstoffklasse erhält 
Ihr Auto eine rote, gelbe oder grüne Plakette – 
oder gar keine. Die Verkehrsschilder am Eingang 
der Umweltzone zeigen Ihnen, welchen Fahrzeu­
gen mit welcher Plakette Zufahrt gewährt wird.

Welche Fahrzeuge erhalten  
die Plakette?
Die Plakette erhalten alle Fahrzeuge, deren  
Emissionswerte die jeweils vorgeschriebene  
Norm erfüllen. Dazu werden alle Fahrzeuge in 
Schadstoffklassen eingeteilt: Schadstoffklasse 2  
erhält die rote, Schadstoffklasse 3 die gelbe und 
Schadstoffklasse 4 die grüne Plakette. Schadstoff­
klasse 1 bekommt keine Plakette.   

Wo erfahre ich meine  
Schadstoffklasse?
Auskunft über die Schadstoffklasse Ihres  
Fahrzeugs gibt der Emissionsschlüssel in Ihrem  
Kfz-Schein (ausgestellt vor 1.10.2005) im Feld  
„zu 1“ (letzte zwei Ziffern) oder Ihrer  
Zulassungsbescheinigung Teil I (ausgestellt ab 
1.10.2005) im Feld „14.1“ (letzte zwei Ziffern).  
Für welchen Emissionsschlüssel es welche  
Plakette gibt, erfahren Sie an den Plaketten- 
Ausgabestellen oder über das Internet:  
z. B. unter www.dekra.de/feinstaub oder  
www.tuev-nord.feinstaubplakette.de.

Die Umweltzone

Wo gibt es die Plakette?
Die Umweltplaketten können in Osnabrück u. a. im 
Stadthaus 1, Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück 
(Kfz-Zulassung), im Kreishaus, Am Schölerberg 1,  
49082 Osnabrück (Kfz-Zulassung), in autorisierten  
Autohäusern und Werkstätten sowie bei ADAC,  
DEKRA, GTÜ und TÜV gekauft werden. Sie müssen 
dazu lediglich Ihren Fahrzeugschein mitbringen.

Was kostet die Plakette?
Die Plakette kostet z. B. 5,10 Euro bei der Kfz-
Zulassung im Stadthaus und im Kreishaus. 

Ab dem 3. Januar 2011 darf der  
farbig markierte Bereich auf  
der Karte (Umweltzone) nur von 
Fahrzeugen mit einer gelben oder 
grünen Plakette befahren werden. 
Verkehrsschilder kennzeichnen 
den Anfang und das Ende 
der Zone.

Gibt es Ausnahmen?
Bestimmte Fahrzeuge, zum Beispiel Kranken- und 
Notarztwagen, Fahrzeuge von schwerstbehinderten 
Menschen, land- und forstwirtschaftliche Zug­
maschinen oder Oldtimer mit H- oder 07-Kenn­
zeichen sind von der Plakettenpflicht generell  befreit. 
In anderen Fällen kann eine kostenpflichtige Aus­
nahmegenehmigung beantragt werden. Informieren 
Sie sich dazu bitte beim Fachdienst Straßenverkehr der 
Stadt Osnabrück, Tel.: 0541 3233330 oder über das 
Internet: www.osnabrueck.de/umweltzone.

Was ist, wenn mein Auto  
die Norm nicht erfüllt?
Viele Diesel-Pkw können mit einem Rußpartikel­
filter so nachgerüstet werden, dass sie eine höhere 
Abgasnorm erfüllen und eine entsprechende 
Plakette erhalten. Informieren Sie sich dazu bitte  
in autorisierten Autohäusern sowie bei der Innung 
des Kfz-Techniker-Handwerks, Tel.: 05131 46660, 
info@idk-hannover.de.

Und wenn ich ohne oder mit 
einer roten Plakette in die  
Umweltzone fahre?
Unberechtigtes Befahren und Parken in der  
Umweltzone wird mit einem Bußgeld von 40 Euro 
und einem Punkt in Flensburg belegt.

Wo erfahre ich mehr?
Im Internet unter www.osnabrueck.de/umweltzone 
und beim Fachbereich Umwelt der Stadt Osnabrück: 
Stadthaus 1, Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück, 
Tel.: 0541 3233173. 

Mit dem Bus in die City
Klimaschonend in die Umweltzone: Sie erreichen 
die Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr 
nicht nur bequem und schnell, sondern können 
auch etwas für die Umwelt machen. In Osna­
brück fahren bereits viele Busse mit dem derzeit 
modernsten Abgasstandard. Vielfahrer können 
das Umwelt-Abo der Verkehrsgemeinschaft 
Osnabrück (VOS) nutzen, das es seit 25 Jahren 
gibt. Ihr Busticket erhalten Sie in der Mobili­
tätszentrale der Stadtwerke Osnabrück am 
Neumarkt, Infos unter Tel.: 0541 20022211. 


